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DIREKTZAHLUNGEN IN DER LIEFERKETTE –  FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG VON LIEFERANTEN IN DER KRISE  

M A Y E R  B R O W N  

I. WARUM DIESES THEMA WICHTIG IST 

In modernen Lieferketten sind Unternehmen auf die Zuverlässigkeit ihrer Lieferanten 

angewiesen. Gerät z. B. der unmittelbare Lieferant eines Unternehmens in wirtschaftliche 

Schwierigkeiten, kann dies schnell zu erheblichen Problemen führen. Denn kann der 

Auftragnehmer seinen eigenen Vorlieferanten nicht mehr bezahlen und stellt dieser daraufhin 

die Lieferungen ein, kann dies einen Stillstand der Produktion zunächst beim Auftragnehmer 

und dann innerhalb der gesamten weiteren Lieferkette auslösen. Dies wiederum kann dazu 

führen, dass den nachfolgenden, eigentlich finanziell gesunden Unternehmen in der Lieferkette 

erhebliche Schadensersatzansprüche ihrer jeweiligen eigenen Kunden drohen. 

In dieser Situation liegt es nahe, dass der von der Krise des Auftragnehmers betroffene Kunde 

zur Rettung seiner eigenen Lieferfähigkeit dem Auftragnehmer unter die Arme greift und die 

notwendigen Zahlungen direkt an den Vorlieferanten des Auftragnehmers leistet. Doch 

Vorsicht: Wird der kriselnde Auftragnehmer später gleichwohl insolvent, sind solche 

Direktzahlungen regelmäßig von der Insolvenzanfechtung bedroht. Der Insolvenzverwalter 

kann die an den Vorlieferanten direkt erfolgten Zahlungen zurückfordern, und zwar verzinst und 

schlimmstenfalls für Zahlungen, die bis zu zehn Jahre zurückliegen. Dies führt nicht selten dazu, 

dass auch der Vorlieferant als Empfänger der Direktzahlung selbst in finanzielle Schwierigkeiten 

gerät. 

Die gute Nachricht: Bei richtiger Strukturierung können Direktzahlungen anfechtungsfest 

ausgestaltet werden. Dies ermöglicht es den Beteiligten, die Geschäftsbeziehung fortzusetzen 

und die mögliche Insolvenz des Auftragnehmers gegebenenfalls sogar zu verhindern. 

II. MÖGLICHES VORGEHEN IN DER PRAXIS 

Üblicherweise bestehen die vertraglichen Beziehungen innerhalb einer Lieferkette jeweils 

bilateral zwischen dem Auftragnehmer und seinem Kunden einerseits sowie dem 

Auftragnehmer und seinem Vorlieferanten andererseits. Um die Direktzahlungen so zu 

strukturieren, dass sie einer späteren Insolvenzanfechtung standhalten, ist der Abschluss einer 

dreiseitigen Änderungsvereinbarung zwischen allen Beteiligten, das heißt dem Kunden, dem 

kriselnden Auftragnehmer sowie dessen Vorlieferanten erforderlich. Ferner müssen die 

folgenden Kriterien eingehalten sein: 

1. Die dreiseitige Vereinbarung muss getroffen werden, bevor ein Leistungsaustausch 

zwischen dem Auftragnehmer und dem Vorlieferanten in Bezug auf eine bestimmte 

Lieferung stattgefunden hat. Ebenso darf der Zahlungsanspruch des Auftragnehmers gegen 

den Kunden noch nicht fällig sein. Mit anderen Worten: Die Vereinbarung muss für künftige 

Geschäfte geschlossen werden, nicht für bereits (teilweise) erbrachte Leistungen.  

2. Die Direktzahlung an den Vorlieferanten muss Bargeschäftscharakter haben. Dies bedeutet, 

dass mit der Direktzahlung durch den Kunden eine gleichwertige Gegenleistung in das 

Vermögen des Auftragnehmers fließen muss. Zahlt der Kunde direkt an den Vorlieferanten, 

muss letzterer die bestellten Waren oder Leistungen im unmittelbaren zeitlichen 

Zusammenhang, also zeitnah (in der Regel ein bis zwei Wochen), an den Auftragnehmer 

leisten.  

3. Der Auftragnehmer sollte durch die vom Vorlieferanten erhaltenen Waren oder Leistungen 

in die Lage versetzt werden, seine Aufträge fortzuführen und den ausstehenden Werklohn 

zum Wohle aller Gläubiger zu verdienen. Dies unterstreicht den wirtschaftlich sinnvollen 

Charakter der Vereinbarung. 

III. HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 

• Frühzeitig handeln: Schließen Sie dreiseitige Vereinbarungen über Direktzahlungen ab, 

bevor ein Leistungsaustausch mit dem betroffenen Lieferanten in Bezug auf eine bestimmte 

Lieferung stattfindet und bevor Zahlungsansprüche fällig werden. 

• Alle Parteien einbeziehen: Stellen Sie sicher, dass die Vereinbarung von allen drei 

Beteiligten – Ihrem Unternehmen, dem in Schwierigkeiten befindlichen Auftragnehmer 

sowie dessen Vorlieferanten – unterzeichnet wird. 

• Bargeschäft sicherstellen: Achten Sie darauf, dass der Auftragnehmer im unmittelbaren 

zeitlichen Zusammenhang mit der Direktzahlung des Kunden an den Vorlieferanten eine 

gleichwertige Gegenleistung von diesem erhält (zum Beispiel Bauteile, Materialien oder 

sonstige Waren). 

• Dokumentation: Dokumentieren Sie den engen zeitlichen Zusammenhang zwischen 

Direktzahlung und Gegenleistung sorgfältig, um im Streitfall den Bargeschäftscharakter 

nachweisen zu können. 

• Nur für künftige Geschäfte: Verwenden Sie dieses Modell nicht, um Altverbindlichkeiten 

des Auftragnehmers gegenüber dem Vorlieferanten zu begleichen – die Voraussetzungen 

des anfechtungsfesten Bargeschäfts werden dann regelmäßig nicht erfüllt sein. 

• Rechtliche Beratung: Lassen Sie die konkrete Ausgestaltung der dreiseitigen Vereinbarung 

durch spezialisierte Rechtsanwälte prüfen, da die von der höchstrichterlichen 

Rechtsprechung aufgestellten Kriterien für die Anfechtungsfestigkeit eng gefasst sind.
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